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Zusammenfassung 

In Schliersee-Neuhaus plant der Markt Schliersee auf der derzeitigen Grünfläche mit 

der Flur-Nr. 1456, in der Neuhauser Straße ein Feuerwehrgerätehaus mit Anbau für 

Lager, Technik und Sozialräumen. Zudem soll ein Wohn- und Geschäftshaus entste-

hen. Die Planung soll in dem Bebauungsplan Nr. 77 „Neuhauser Straße – Feuer-

wehr“ festgesetzt werden. 

Zum einen waren die Gewerbegeräusche, zum anderen die Einwirkungen der Ver-

kehrsgeräusche zu untersuchen. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend darge-

stellt. 

 

Gewerbegeräusche: 

Im Rahmen der Gewerbelärmuntersuchung wurde die Vorbelastung der bestehenden 

Gewerbebetriebe auf Grundlage der bestehenden Betriebsgenehmigungen abge-

schätzt sowie die Gewerbelärmsituation im Plangebiet und an den maßgeblichen 

Immissionsorten in der Nachbarschaft dargestellt. 

- Am geplanten Wohn- und Geschäftshaus ergeben sich durch die Gewerbe-

geräusche innerhalb des Bebauungsplanumgriffs Beurteilungspegel von bis zu 

57 dB(A) tags und 42 dB(A) nachts. 

- Am Anbau für Sozialräume der Feuerwehr Neuhaus ergeben sich Tagsüber 

maximal 49 dB(A), eine Nachtnutzung mit erhöhter Schutzwürdigkeit ist vorge-

sehen. 

- Durch den Einsatzfall der Feuerwehr ergeben sich am Wohn- und Geschäfts-

gebäude bis zu 51 dB(A) während der lautesten Nachtstunde. 

- Ausgehend von der durch die bestehenden Genehmigungsbescheide abge-

schätzten Vorbelastung und der Zusatzbelastung durch den geplanten Bebau-

ungsplan Nr. 77 (Feuerwehr) ergeben sich an den zum Wohnen vorgesehenen 

Fassaden und Stockwerken des Wohn- und Geschäftshauses keine Überschrei-

tungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete von 60 dB(A) 

tags und 45 dB(A) nachts. 

- An den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft werden im Regel-

betrieb der Feuerwehr inkl. Vorbelastung die Immissionsrichtwerte (IRW) nach 

TA Lärm für Mischgebiete durchwegs eingehalten. 

- Durch den Einsatzbetrieb ergeben sich Überschreitungen der Immissionsricht-

werte während der Nachtzeit sowohl an dem Wohn- und Geschäftshaus inner-

halb des Bebauungsplans in einer Höhe von bis zu 6 dB als auch an IO 3 

(gegenüber der Ausfahrt vom Feuerwehrhaus) in einer Höhe von bis zu 2 dB. 

- Im Regelbetrieb werden die Kriterien an kurzzeitige Geräuschspitzen an den 

Immissionsorten IO 1 bis IO 6 eingehalten. Am Wohn- und Geschäftshaus 

innerhalb des Bebauungsplans treten aufgrund der Nähe zu den Stellplätzen 

Überschreitungen von 2 bis 10 dB auf (je nach Nähe des Stellplatzes zur Fas-

sade). 
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- Eine Verbesserung der schalltechnischen Situation könnte durch Drehung des 

straßennahen Feuerwehrgerätehauses um 90 Grad mit Ausrichtung der Tore 

und des Übungsplatzes in Richtung Südost mit sich bringen. 

- Im MI2 ist bei einer gewerblichen Nutzung der Stellplätze während der Nachtzeit 

vom genutzten Stellplatz zum nächstgelegenen öffenbaren Fenster eines 

Schlaf- oder Kinderzimmers ein Mindestabstand von 15 m einzuhalten. 

 

Verkehrsgeräusche: 

- Die Orientierungswerte (ORW) für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 

50 dB(A) nachts werden an der Südwest- und den Stirnfassaden um bis zu 8 dB 

überschritten. Die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV werden eben-

falls noch um bis zu 4 dB überschritten. 

- An der Nordostfassade und am Anbau des Feuerwehrgerätehauses werden die 

ORW eingehalten. 

- Die in der Rechtsprechung oft genannte Grenze zur Gesundheitsgefährdung 

von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird unterschritten. 

- Schallschutzmaßnahmen (siehe Kapitel 6) sind notwendig. 

 

 

 

Für den technischen Inhalt verantwortlich: 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Otto 

Telefon +49 (0)89 85602-344 

Projektverantwortlicher 

 

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfäl-

tigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf 

der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur 

auf die untersuchten Gegenstände. 
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1 Situation und Aufgabenstellung 

In Schliersee-Neuhaus plant der Markt Schliersee auf der derzeitigen Grünfläche mit 

der Flur-Nr. 1456, in der Neuhauser Straße ein Feuerwehrgerätehaus mit Anbau für 

Lager, Technik und Sozialräumen. Zudem soll ein Wohn- und Geschäftshaus entste-

hen. Die Planung soll in dem Bebauungsplan Nr. 77 „Neuhauser Straße – Feuer-

wehr“ festgesetzt werden. 

In direkter Nachbarschaft befinden sich einerseits gewerblich genutzte Bereiche als 

auch schützenswerte Wohnnutzung. 

Im folgenden Gutachten werden die vom Plangebiet ausgehenden Gewerbegeräu-

sche (Normalbetrieb Feuerwehr, Geschäftshaus) in der Nachbarschaft untersucht 

und beurteilt. 

Zudem werden die Einwirkungen der Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet aus-

gehend von der B 307 (Neuhauser Straße / Bayrischzeller Straße) untersucht und 

beurteilt. 

Folgende Abbildung zeigt den zugrundeliegenden Bebauungsplanentwurf: 

 

 

Abbildung 1.  Planentwurf Bebauungsplan Nr. 77 der Maktgemeinde Schliersee,  

Stand: 20.06.2021. 
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2 Schalltechnische Anforderungen 

2.1 Gewerbegeräusche – TA Lärm 

Prinzipiell gelten bei der Erstellung von Bebauungsplänen die Orientierungswerte der 

DIN 18005 [7] Im Hinblick auf die spätere Genehmigungsfähigkeit sind jedoch die für 

die Baugenehmigung heranzuziehenden Beurteilungskriterien ausschlaggebend. Die 

schalltechnische Beurteilung von Feuerwachen ist nicht eindeutig geregelt, da Feuer-

wehren aufgrund ihrer Aufgaben keinem typischen Gewerbebetrieb entsprechen. Zur 

Beurteilung wird entsprechend dem Immissionsschutzgesetz BImSchG [2] die tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [5]) herangezogen. Sie enthält 

folgende Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit von der Gebietseinstufung: 

Tabelle 1.  Immissionsrichtwerte in dB(A) nach TA Lärm in Abhängigkeit von der Gebiets-

einstufung. 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwerte in dB(A) 

tags 

(06:00 bis 22:00 Uhr) 

nachts 

(22:00 bis 06:00 Uhr) 

Kurgebiete, Krankenhäuser, 

Pflegeanstalten 
45 35 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 40 

Misch-, Kern- und Dorfgebiete 

(MI/MD/MK) 
60 45 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Industriegebiete (GI) 70 70 

 

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht 

mehr als 30 dB, nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 

Aufgrund besonderer Verhältnisse kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinaus-

geschoben oder vorverlegt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die 

volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende 

Anlage relevant beiträgt. 

Für folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Höhe von 6 dB anzusetzen: 

an Werktagen: 06:00 bis 07:00 Uhr, 

 20:00 bis 22:00 Uhr, 

an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr, 

 13:00 bis 15:00 Uhr, 

 20:00 bis 22:00 Uhr. 

 

Für Immissionsorte in MI-/MD-/MK-Gebieten, MU-Gebieten sowie Gewerbe- und 

Industriegebieten ist dieser Zuschlag nicht zu berücksichtigen. 
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Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort 

einwirkenden Geräuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissio-

nen anderer Arten von Schallquellen (z. B. Verkehrsgeräusche, Sport- und Freizeit-

geräusche) sind getrennt zu beurteilen. 

Die TA Lärm enthält weiterhin u. a. folgende "besondere Regelungen" und Hinweise: 

• Seltene Ereignisse 

Können bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als 

zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei auf-

einanderfolgenden Wochenenden) auch bei Einhaltung des Standes der Tech-

nik zur Lärmminderung die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden, 

kann eine Überschreitung zugelassen werden. Die Höhe der zulässigen Über-

schreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende Immissions-

höchstwerte dürfen dabei nicht überschritten werden: 

tags 70 dB(A), 

nachts 55 dB(A). 

 

Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Kur-, Wohn-, Misch- und Urba-

nen Gebieten tags um nicht mehr als 20 dB, nachts um nicht mehr als 10 dB 

überschreiten. 

 

• Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Aus-

fahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu 

beurteilenden Anlage zuzurechnen. Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf 

öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Be-

triebsgrundstück sollen in Kur-, Wohn-, Misch- und Urbanen Gebieten durch 

Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, so-

weit  

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Diese betragen in Wohngebieten tags 59 dB(A), 

  nachts 49 dB(A), 

 in Mischgebieten tags 64 dB(A), 

  nachts 54 dB(A). 

 

Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen 

ist nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90 [14] zu 

berechnen. 
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• Gemengelagen 

Wenn gewerblich genutzte Gebiete und Wohngebiete aneinandergrenzen, kön-

nen die Immissionsrichtwerte für die Wohngebiete auf einen Zwischenwert der 

für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht wer-

den. Die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei 

nicht überschritten werden. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmmin-

derungstechnik eingehalten wird. 

 

• Ausnahmeregelungen für Notsituationen 

Soweit es zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstandes erforderlich ist, dürfen die o. g. 

Immissionsrichtwerte überschritten werden. Ein betrieblicher Notstand ist ein 

ungewöhnliches, nicht voraussehbares, vom Willen des Betreibers unabhängi-

ges und plötzlich eintretendes Ereignis, das die Gefahr eines unverhältnis-

mäßigen Schadens mit sich bringt. 

 

Bezüglich der o. g. Regelung für Notsituationen ist anzumerken, dass diese nach 

unseren Erfahrungen bei der schalltechnischen Beurteilung von Feuerwachen von 

den zuständigen Genehmigungsbehörden unterschiedlich ausgelegt wird. Dabei 

stellte sich in der Vergangenheit die Mehrheit der Immissionsschutzbehörden auf den 

Standpunkt, dass der geräuschintensive Einsatzbetrieb einer Feuerwehr zwar der 

Bekämpfung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im o. g. Sinne 

dient, die daraus resultierende Geräuschbelastung jedoch eindeutig aus dem zu 

erwartenden Regelbetrieb von Feuerwachen resultiert und damit durch entspre-

chende Maßnahmen zumindest auf ein unvermeidliches Minimum reduziert werden 

muss. 
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2.2 Verkehrslärm 

Die grundsätzlichen Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau 

gibt die Norm DIN 18005 [7]. Sie enthält im Beiblatt 1 [8] schalltechnische Orientie-

rungswerte „Außen“ für die städtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unter-

schreitung wünschenswert ist, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets 

verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 

Somit ergibt sich hieraus die primäre Beurteilungsgrundlage im Zusammenhang mit 

dem vorliegend zu untersuchenden Schienenverkehrslärm. 

Tabelle 2.  Schalltechnische Orientierungswerte in dB(A) nach DIN 18005, Beiblatt 1. 

Gebietseinstufung Orientierungswerte in dB(A) 

tags nachts 

Verkehrslärm, 

Industrie-, 

Gewerbe- und  

Freizeitlärm 

Verkehrslärm Industrie-, 

Gewerbe-  

und 

Freizeitlärm 

Reine Wohngebiete (WR), 

Wochenendhaus- und Feriengebiete 
50 40 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 45 40 

Mischgebiete (MI), Dorfgebiete (MD) 60 50 45 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 

 

Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr und 

nachts von 22:00 bis 06:00 Uhr zugrunde zu legen. 

Außerdem werden im Beiblatt 1 der DIN 18005 folgende Hinweise gegeben: 

- Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erfor-

derlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben 

anderen Belangen – z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkommener 

Stadtstrukturen – zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei 

Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten Gebieten – zu einer 

entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

- Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 

(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils für sich allein mit den 

Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

- In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, beste-

henden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungs-

werte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begrün-

dung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere 

Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete 

Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, 

bauliche Schallschutzmaßnahmen – insbesondere für Schlafräume) vorgesehen 

und planungsrechtlich abgesichert werden. 
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- Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maßnahmen zum 

Erreichen des ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begründung zum 

Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den Plänen gekennzeichnet werden. 

- Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem 

Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 

 

Zu letztem Punkt ist anzumerken, dass die VDI-Richtlinie 2719 [9], Kapitel 10.2 erst 

ab einem A-bewerteten Außengeräuschpegel Lm > 50 dB(A) auf die Notwendigkeit 

zusätzlicher Belüftungsmöglichkeiten für Schlaf- und Kinderzimmer hinweist. 

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau und 

Verkehr führt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 [13] in den Kapiteln II.1.1.b) 

und II.4.2 aus, dass die in der DIN 18005 [7] niedergelegten Orientierungswerte für 

den Fall, dass eine schutzbedürftige Nutzung an einen bestehenden Verkehrsweg 

herangeplant wird, abwägungsfähig sind: 

"[...] Im Bauleitplanverfahren ist die Gemeinde allerdings nicht von vorneherein 

gehindert, im Wege der Abwägung Nutzungen festzulegen, die die Richtwerte 

der DIN 18005 über- oder unterschreiten. Dies folgt […] daraus, dass die tech-

nischen Regelwerke gerade keinen Rechtssatzcharakter haben, sondern nach 

der Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.03.2007 - 4 CN 2.06 juris -) ledig-

lich … als Orientierungshilfen im Rahmen gerechter Abwägung herangezogen 

werden können. 

Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto 

gewichtiger müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen 

Gründe und Belange sein, und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und 

technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese 

Auswirkungen zu verhindern. […] 

Es ist zunächst insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwir-

kungen durch Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden werden kön-

nen. […] 

Bei Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in 

Erwägung zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszu-

schöpfen […]. […] 

Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohn-

gebäude an der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln 

auszusetzen, die deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, 

wenn durch eine entsprechende Anordnung der Räume und die Verwendung 

schallschützender Außenteile jedenfalls im Innern der Gebäude angemessener 

Lärmschutz (siehe oben) gewährleistet ist und außerdem darauf geachtet wor-

den ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des Grundstücks geeignete 

geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden. […]" 

 

Ob im Rahmen der städtebaulichen Abwägung eine Überschreitung der Orientie-

rungswerte gemäß DIN 18005 für Verkehrsgeräusche toleriert werden kann, ist für 

den jeweiligen Einzelfall von den zuständigen Genehmigungsbehörden zu entschei-

den. 
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Ferner führt die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern 

für Bau und Verkehr in dem o. g. Rundschreiben unter Punkt II.4.3 Folgendes aus: 

"[...] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmaß erreichen, das eine Gesund-

heits- oder Eigentumsverletzung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) 

befürchten lässt, was jedenfalls bei Werten unter 70 dB (A) tags und 60 dB (A) 

nachts nicht anzunehmen ist, ist die Grenze der gemeindlichen Abwägung er-

reicht. […]" 

 

In der uns bekannten Verwaltungspraxis werden für die o. g. Abwägung der Ver-

kehrsgeräusche oftmals hilfsweise die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] 

herangezogen, welche streng genommen ausschließlich für den Neubau und die 

wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten. 

In nachfolgender Tabelle werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] 

angegeben: 

Tabelle 3.  Immissionsgrenzwerte in dB(A) nach der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutz-

verordnung) in Abhängigkeit von der Gebietsausweisung. 

Gebietseinstufung Immissionsgrenzwerte in dB(A) 

tags 

(06:00 bis 22:00 Uhr) 

nachts 

(22:00 bis 06:00 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 

Altenheime 
57 47 

Reine Wohngebiete (WR),  

Allgemeine Wohngebiete (WA), 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

59 49 

Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK),  

Dorfgebiete (MD) Urbane Gebiete (MU) 
64 54 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 
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2.3 Maßgebliche Immissionsorte in der Nachbarschaft 

Das geplante Bebauungsplangebiet liegt nördlich der Neuhauser Straße zwischen 

der bestehenden Goldschmiede (Haus-Nr. 33) und der Gaststätte „Alpenerie“ (Haus-

Nr. 45). In der gesamten Nachbarschaft befinden sich kleine Gewerbeeinheiten (erd-

geschossig) mit Wohnnutzung bzw. touristischer Wohnnutzung. Für alle Berechnun-

gen, die den Bebauungsplan betreffen, werden folgende Immissionsorte untersucht. 

Die Gebietseinstufung wird aus den Genehmigungsbescheiden und der Situation vor 

Ort ermittelt. 

Tabelle 4.  Maßgebliche Immissionsorte. 

Immissionsort Flur-Nr.  Adresse Gebiets-

ausweisung 

IRW nach TA Lärm 

    Tag Nacht 

IO 1 1458/6 Neuhauser Straße 33 MI 60 45 

IO 2 1405/7 Neuhauser Straße 40 MI 60 45 

IO 3 1405/8 Neuhauser Straße 44 MI 60 45 

IO 4 1399/6 Bayrischzeller Straße 3 MI 60 45 

IO 5 1400/1 Bayrischzeller Straße 1 MI 60 45 

IO 6 1456/2 Neuhauser Straße 35 MI 60 45 

 

Die Lage der Immissionsorte zeigen die Abbildungen im Anhang A. 
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3 Schallemissionen 

3.1 Gewerbliche Vorbelastung 

In der Nachbarschaft bestehen mehrere Gewerbeeinheiten, die als Vorbelastung zu 

berücksichtigen sind. In den meisten Baugenehmigungen sind höchstzulässige 

Schallimmissionen an den nächstgelegenen Immissionsorten festgesetzt. Aus diesen 

Angaben werden die Immissionen an den einzelnen Immissionsorten abgeschätzt. 

Die tatsächlich vorhandene Lärmbelastung kann und wird im Regelfall unterhalb die-

ser Abschätzung liegen. Es wird somit eine „worst-case“-Grundlage dargestellt. 

 

- Flur-Nrn. 1399/12 und 1401, Neuhauser Straße 45 

Mit dem Aktenzeichen 51/602-3-2020-1713-B ist eine Nutzungsänderung einer 

Garage in eine Ausgabeküche sowie eines Besprechungsraumes in eine Bar 

und von Personalräumen in Vorbereitungsräume genehmigt. In den Auflagen 

des technischen Umweltschutzes zu dem Genehmigungsbescheid ist die Ein-

haltung der um 3 dB reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den in 

der direkten Nachbarschaft angrenzenden Mischgebieten von 57 dB(A) tags 

und 42 dB(A) nachts gefordert. Hierbei sind alle von dem Gewerbebetrieb aus-

gehenden Geräusche einschließlich Liefer- und Kundenverkehr zu berücksichti-

gen. 

Aufgrund der Lage der Emissionsquellen auf o. g. Flurnummer ist mit einer Aus-

schöpfung der maximal möglichen Immissionen (57 dB(A) / 42 dB(A) tags / 

nachts) im Bereich des Immissionsortes IO 5 sowie der Südostfassade des 

geplanten Feuerwehrhauses (Sozialräume) zu rechnen. Aufgrund der Abschir-

mung nach Realisierung des Gebäudes der FFW und die größere Entfernung ist 

am Wohn- und Geschäftshaus im MI mit einer Belastung von maximal 50 dB(A) 

tags und 35 dB(A) nachts zu rechnen. 

 

- Flur-Nr. 1405/8 Neuhauser Straße 44 

Mit dem Aktenzeichen 51/602-3-2018-1438-B ist eine Nutzungsänderung zum 

Einbau einer Gastronomie und Errichtung einer Werbeanlage genehmigt. In den 

Auflagen des technischen Umweltschutzes zu dem Genehmigungsbescheid ist 

die Einhaltung der um 3 dB reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm an 

den in der direkten Nachbarschaft angrenzenden Mischgebieten von 57 dB(A) 

tags und 42 dB(A) nachts und Allgemeinen Wohngebieten von 52 dB(A) 

tags und 37 dB(A) nachts gefordert. Hierbei sind alle von den Gewerbebetrie-

ben auf dem Grundstück ausgehenden Geräusche einschließlich Liefer- und 

Kundenverkehr zu berücksichtigen. 

Die maßgeblichen Immissionsorte für die Ausschöpfung o. g. Immissionen sind 

an der Südwestfassade des geplanten Wohn- und Geschäftshauses sowie dem 

nordwestlich bestehenden Wohn- und Geschäftshaus (Neuhauser Straße 40, 

IO 2). 
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- Flur-Nr. 1405/7, Neuhauser Straße 40 

Mit dem Aktenzeichen 31/602-2 3/2002-1055-B ist die Errichtung eines Bier-

gartens genehmigt. In den Auflagen des technischen Umweltschutzes zu dem 

Genehmigungsbescheid ist die Einhaltung der um 5 dB reduzierten Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm an den in der direkten Nachbarschaft angrenzen-

den Mischgebieten von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts gefordert. Hierbei 

sind alle von den Gewerbebetrieben auf dem Grundstück ausgehenden Geräu-

sche einschließlich Liefer- und Kundenverkehr zu berücksichtigen. 

Die maßgeblichen Immissionsorte für die Ausschöpfung o. g. Immissionen lie-

gen im Bereich des südöstlich bestehenden Wohn- und Geschäftshauses Neu-

hauser Straße 44 (IO 3) sowie dem nordwestlich bestehenden Wohn- und 

Geschäftshaus Neuhauser Straße 36. Durch den größeren Abstand zur geplan-

ten Bebauung gehen wir von einer Zusatzbelastung am geplanten Baukörper 

innerhalb des BPL 77 von maximal 54 dB(A) tags und 39 dB(A) nachts aus. 

 

- Flur-Nr. 1406/22, Neuhauser Straße 36 

Mit dem Aktenzeichen V/5170-4/2 ga/gr – 3287/91 ist der Neubau eines Wohn- 

und Geschäftshauses mit Garage genehmigt. In den Auflagen des technischen 

Umweltschutzes zu dem Genehmigungsbescheid ist die Einhaltung der Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm an den in der direkten Nachbarschaft angrenzen-

den Mischgebieten von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts gefordert. Hierbei 

sind alle von den Gewerbebetrieben auf dem Grundstück ausgehenden Geräu-

sche einschließlich Liefer- und Kundenverkehr zu berücksichtigen. 

Die maßgeblichen Immissionsorte für die Ausschöpfung o. g. Immissionen 

liegen im Bereich des südöstlich bestehenden Wohn- und Geschäftshauses 

Neuhauser Straße 40 (IO 2) sowie südlich angrenzend (Dürrnbachstraße 18a) 

sowie nordöstlich (Neuhauser Straße 31). Auf die Gebäude innerhalb des 

geplanten Bebauungsplans Nr. 77 ist aufgrund der Entfernung und zusätzlich 

abschirmenden Wirkung der Bestandsgebäude mit mindestens 5 dB geringeren 

Immissionen zu rechnen. 

Die Vorbelastung aufgrund der verschiedenen Bestandsnutzungen kann somit 

wie folgt zusammengefasst werden. Dies spiegelt eine maximal mögliche 

Geräuschvorbelastung wieder, da nicht davon auszugehen ist, dass alle in den 

jeweiligen Vorbescheiden als maximal zulässige Immissionen der Betriebe aus-

geschöpft werden: 
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Tabelle 5.  Zusammenfassung der Teilpegel der einzelnen Gewerbequellen für die Ermittlung 

der Vorbelastung, Tagzeit, Zur Nachtzeit ergeben sich um 15 dB geringere Pegelwerte. 

Immissionsort Flur-Nrn. 

1399/12 

und 1401 

Flur-Nr. 

1405/8 

Flur-Nr. 

1405/7 

Flur-Nr. 

1406/22 

Summe Vorbelastung 

 Tag Nacht 

IO1 <45 50 55 57 58 43 

IO 2 <45 57(SO) 55 60(NW) 60 45 

IO 3 50 57 55 50 58 43 

IO 4 57 <45 <45 <45 57 42 

IO 5 57 <45 <45 <45 57 42 

IO 6 50 <45 <45 <45 50 35 

FFW Sozial 57 <50 <50 <45 57 42 

Geschäftshaus BPL 77 Ost 50 54 53 55 57 42 

Geschäftshaus BPL 77 Süd <50 57 54 55 58 43 

Geschäftshaus BPL 77 West <50 50 50 54 55 40 

 

 

3.2 Vom BV verursachte Gewerbegeräusche 

3.2.1 Betriebsabläufe 

Die immissionsrelevanten Betriebsabläufe der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus wur-

den über die Gemeinde mit der Leitung der Feuerwehr abgestimmt. Demnach ist zwi-

schen zwei Betriebszuständen zu unterscheiden – dem regelmäßigen Übungsbetrieb 

und dem unregelmäßigen Einsatzbetrieb. 

 

Übungsbetrieb 

Die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus führt regelmäßig Übungen durch. Nach Aus-

kunft des Kommandanten finden in der Regel einmal wöchentlich im Zeitraum 

zwischen 19:00 bis 22:00 Uhr Feuerwehrübungen mit einer Dauer von maximal 

2 Stunden statt. An den Übungen nehmen jeweils ca. 15 bis 20 Personen teil. 

Es finden Übungen zu wechselnden Themen (verschiedene Einsatzszenarien) 

und somit auch mit unterschiedlichen eingesetzten Geräten statt. 

 

Einsatzbetrieb 

Pro Jahr werden von der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus im Durchschnitt ca. 

130 Einsätze durchgeführt. Davon finden ca. 15 % in der Nachtzeit zwischen 

22:00 und 06:00 Uhr, der Rest während der Tageszeit statt. Bei einem Einsatz 

werden alle Mitglieder alarmiert und kommen (sofern verfügbar) mit dem eige-

nen Fahrzeug, zu Fuß oder mit dem Rad zum Feuerwehrhaus. Nicht betrachtet 

wird der klassische Alarm und auch das Martinshorn, diese sind so konzipiert, 

dass Sie zwingend gehört werden müssen und können somit keine Norm-

vorschriften einhalten. 
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Da in derzeitigem Planungsstand noch keine Angaben über etwaige RLT-Anlagen 

gemacht werden können, wird sicherheitshalber der Ansatz einer Anlage auf dem 

Dach des Anbaus mit einem maximal möglichen Schallleistungspegel der gesamten 

Anlage von LWA = 80 dB(A) angenommen. Während der Nachtzeit ist die Anlage um 

15 dB zu reduzieren. 

 

3.2.2 Schallemission Parkplatz 

Für die Pkw der Feuerwehrmitglieder ist ein Parkplatz mit 15 Pkw-Stellplätzen ent-

lang der südöstlichen Grundstücksgrenze vorgesehen. Die Lage der Stellplätze kann 

der Abbildung 1 entnommen werden. Die Zufahrt erfolgt von der Neuhauser Straße 

aus. 

Wir gehen davon aus, dass zu einer Übung die Stellplätze komplett belegt werden 

(15 Anfahrten zur Tagzeit). Es wird angenommen, dass die Abfahrt der Feuerwehr-

mitglieder auch nach der Übung nach 22:00 Uhr und somit zum Teil in der Nachtzeit 

stattfindet. 

Bei einer Einsatzalarmierung wird im Rahmen einer worst-case-Betrachtung die 

gesamte Füllung bzw. Leerung der Stellplätze in der Nachtzeit angesetzt. Anfahrt und 

Abfahrt finden jedoch nicht in der gleichen Nachtstunde statt. 

Die Berechnung der Schallemissionen erfolgt nach der Bayerischen Parkplatzlärm-

studie [15]. 

Folgendes Nutzungsmodell wird für die Berechnungen zugrunde gelegt: 

 

Übungsbetrieb FFW 

Im Zeitraum von 08:00 bis 20:00 Uhr (außerhalb der Ruhezeiten) kommen 15 Pkw 

an; diese verlassen den Parkplatz nach der Übung in der Regel bis 23:00 Uhr 

(Ansatz: 5 Abfahrten zwischen 20:00 und 22:00 Uhr, 10 Abfahrten zwischen 22:00 

und 23:00 Uhr). 

Somit ergibt sich auf den Stellplätzen folgende Bewegungshäufigkeit: 

07:00 bis 20:00 Uhr N = 0,08 Bewegungen je Stellplatz und Stunde 

20:00 bis 22:00 Uhr N = 0,167 Bewegungen je Stellplatz und Stunde 

22:00 bis 23:00 Uhr N = 0,667 Bewegungen je Stellplatz und Stunde 

 

Die Zuschläge für die Parkplatzart KPA und für Impulshaltigkeit KI werden gemäß 

Tabelle 34 der Parkplatzlärmstudie vergeben (Parkplatzart: „Besucher- und Mitarbei-

terparkplätze“): 

KPA = 0 dB(A) 

KI = 4 dB(A) 

 

Es wird von asphaltierten Fahrgassen ausgegangen. Somit ist kein Zuschlag für die 

Fahrbahnoberfläche anzusetzen (KStrO = 0 dB(A)). 
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Die sich daraus ergebenden Schallemissionen können dem Anhang B entnommen 

werden. Sie betragen: 

tags 08:00 bis 20:00 Uhr:  LWA = 69,7 dB(A) 

Ruhezeit 20:00 bis 22:00 Uhr:  LWA = 72,9 dB(A) 

nachts, lt. Nachtstunde 22:00 bis 23:00 Uhr:  LWA = 78,9 dB(A) 

 

Einsatzbetrieb FFW 

Die Einsatzzeiten sind naturgemäß nicht planbar. Im Sinne einer worst-case-Betrach-

tung wird ein Einsatz in der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) angenommen, bei dem 

innerhalb der lautesten Nachtstunde 15 Pkw ankommen. Es wird davon ausgegan-

gen, dass die Rückkehr der Einsatzfahrzeuge und Pkw in aller Regel nicht in der glei-

chen Nachtstunde erfolgt. 

Somit ergibt sich auf den Stellplätzen folgende Bewegungshäufigkeit für die lauteste 

Nachtstunde: 

Parkplatz N = 1,0 Bewegungen je Stellplatz 

 

Die Zuschläge für die Parkplatzart KPA und für Impulshaltigkeit KI werden anlaog dem 

Übungsbetrieb vergeben. 

Die sich daraus nach der Parkplatzlärmstudie ergebenden Schallemissionen können 

dem Anhang A auf der Seite 2 entnommen werden. Sie betragen: 

Parkplatz (Nacht) LWA = 80,7 dB(A) 

 

3.2.3 Übungsbetrieb 

Der Übungsbetrieb auf dem Freigelände der Feuerwehr kann in seiner Intensität 

stark schwanken. Die Einsatzfahrzeuge werden üblicherweise aus der Halle heraus-

gefahren, teilweise werden die Geräte getestet und verschiedene Einsatzszenarien 

geprobt. Umfangreiche Übungen wie z. B. das Aufschneiden eines Fahrzeugs mit 

einem Trennschleifer etc. werden nicht am Feuerwehrhaus durchgeführt, sondern im 

Rahmen von externen Übungen auf weiter entfernt gelegenen Grundstücken. 

Von Müller-BBM wurde an anderer Stelle im Rahmen einer Leistungsabnahme mess-

technisch ein charakteristischer Schallleistungspegel in Höhe von LWATm = 97 dB(A) 

für den kurzzeitigen Betrieb von Förderpumpen, das Montieren und Zerlegen von 

Förderschläuchen sowie umfangreichen Einsatzbesprechungen mit einer Dauer von 

65 Minuten festgestellt. 

Für eine 90-minütige THL-Übung mit ca. 20 Personen und länger dauerndem Betrieb 

von geräuschintensiven Notstrom- und Pumpenaggregaten sowie kürzeren Einsatz-

besprechungen wurde ein charakteristischer Schallleistungspegel in Höhe von 

LWATm = 104 dB(A) ermittelt. 

Nach Angaben der Gemeinde ist nicht mit dem länger andauernden Betrieb der 

geräuschintensiven Geräte (Motorsäge, Trennschleifer, Überdruck-Belüftungsgerät) 

im Rahmen der Übungen am Gerätehaus zu rechnen, sondern lediglich mit Geräte-

tests. 
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Zur Beschreibung der Geräuschentwicklung bei Übungen der Feuerwehr Neuhaus 

wird daher ein mittlerer Schallleistungspegel in Höhe von 

LWATm = 100 dB(A) 

bei einer Einwirkdauer von 120 Minuten in dem Zeitraum zwischen 19:30 bis 

21:30 Uhr auf dem Platz südöstlich des Feuerwehrgebäudes als Flächenschallquelle 

mit einer Höhe von 1 m über Gelände berücksichtigt. 

 

3.2.4 Schallemission Einsatzfahrzeuge 

Im Einsatzbetrieb werden die Einsatzfahrzeuge aus der Halle herausgefahren und 

starten sofort zum Einsatzort. Bei der Rückkehr werden sie rückwärts in die Halle hin-

einrangiert, damit sie ohne Zeitverzögerung für den nächsten Einsatz startbereit sind. 

Hierfür wird eine Rangierdauer von 2 Minuten je Fahrzeug (insgesamt 4 Minuten) in 

der lautesten Nachtstunde angesetzt. Damit ist auch die Ausfahrt der Einsatzfahr-

zeuge aus der Fahrzeughalle auf die öffentliche Straße abgedeckt. 

Gemäß der Lkw-Studie [19] kann für die Rangiervorgänge eines Lkw ein Schallleis-

tungspegel in Höhe von 

LWATm = 99 dB(A) 

angenommen werden. In dem Ansatz kann davon ausgegangen werden, dass auch 

das kurzzeitige Motorengeräusch in der Gerätehalle mit abgebildet ist. 

 

3.2.5 Martinshorn 

Das Martinshorn wird aufgrund der übersichtlichen Ausfahrt voraussichtlich nicht auf 

dem Betriebsgrundstück eingeschaltet, sondern frühestens an der Einmündung Neu-

hauser Straße. Es ist somit nicht den Anlagengeräuschen der Feuerwehr zuzurech-

nen. 

 

3.2.6 Wohn- und Geschäftshaus MI2 

Nordwestlich der Feuerwehrgebäude soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit gewerb-

licher Nutzung im Erdgeschoß und Wohnen im Obergeschoß und Dachgeschoß ent-

stehen. Für die gewerbliche Nutzung kommen Betriebe in Frage, die das Wohnen 

nicht wesentlich stören (Einzelhandel, Beherbergung, Schank- und Speisewirtschaft 

etc.). Es wird davon ausgegangen, dass keine lärmrelevante Nutzung im Freien (Sitz-

gelegenheiten) und Abstrahlung ins Freie (Lüftung / Fettabluft) angesiedelt wird. 

Mögliche Lärmquellen im Freien sind auch zum Schutz der darüber liegenden Woh-

nungen entsprechend lärmarm vorzusehen. Die Immissionen in der Nachbarschaft 

resultieren demnach maßgeblich aus dem zugehörigen Parkverkehr und ggf. Anlie-

ferverkehr. 

Insgesamt sind 12 Stellplätze im Freien geplant (Wohnen und Gewerbe zusammen). 

Wir gehen von einer Bewegungshäufigkeit von 0,5 Bewegungen je Stellplatz und 

Stunde Tagsüber und 5 Bewegungen während der lautesten Nachtstunde für die 

gewerbliche Nutzung aus. 

Zusätzlich werden nach [19] 2 Anlieferungen durch Lkw angesetzt. Die Entladung 

wird dabei geräuscharm von Hand angenommen. 
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Daraus ergeben sich folgende Schallemissionsansätze: 

Parkverkehr: 

tags: 08:00 bis 20:00 Uhr: LWA = 76,0 dB(A) 

Ruhezeit: 06:00 bis 07:00 Uhr &  

 20:00 bis 22:00 Uhr:  LWA = 76,0 dB(A) 

nachts, lt. Nachtstunde: 22:00 bis 23:00 Uhr: LWA = 75,0 dB(A) 

 

Anlieferverkehr: 

tagsüber, außerhalb Ruhezeit: LWA' = 63 dB(A), tE = 120 Minuten 

 

3.2.7 Kurzzeitige Pegelspitzen 

Durch kurzzeitige Einzelereignisse können entsprechend der Parkplatzlärmstudie 

[15] Schallleistungspegeln bis zu 

LWA,max = 92,5 dB(A) durch die beschleunigte Abfahrt eines Pkw, 

LWA,max = 97,5 dB(A) durch das Schlagen von Pkw-Türen und 

LWA,max = 104,5 dB(A) durch die beschleunigte Vorbeifahrt eines Lkw  

  (Einsatzfahrzeug) 

auftreten. 

 

3.3 Verkehrsgeräusche 

Neben der Einwirkung der Gewerbegeräusche sind auch die Verkehrsgeräusche der 

Neuhauser Straße / Bayrischzeller Straße zu untersuchen. 

Für die Berechnungen der Verkehrslärmimmissionen steht eine Verkehrsuntersu-

chung der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr GmbH vom September 2020 zur 

Verfügung. Für die Verkehrsplanung wurden sowohl der Werktagsverkehr (DTVw) als 

auch der in der Urlaubsregion häufig sehr hohe Samstagsverkehr prognostiziert. Im 

vorliegenden Fall wird der schalltechnisch etwas ungünstigere Samstagsverkehr für 

die Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen herangezogen.  

Folgende Prognosezahlen wurden ermittelt: 

Tabelle 6.  Verkehrsprognose 2035 [21], Samstagsverkehr. 

Straße MT pT1 pT2 KRADT MN pN1 pN2 KRADN 

B 307  

Neuhauser Straße 

799 1,68 % 0,04 % 4,97 % 82 2,29 % 0,00 % 2,29 % 

B 307  

Bayrischzeller Straße 

695 1,70 % 0,04 % 5,12 % 74 2,52 % 0,00 % 1,68 % 
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Es bedeuten 

DTV Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h über alle Tage, 

vzul. zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h, 

M stündliche Verkehrsstärke, 

p1 prozentualer Anteil des Lkw1-Verkehrs (Lastkraftwagen ohne 

Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t und Busse), 

p2 prozentualer Anteil des Lkw2-Verkehrs (Lastkraftwagen mit An-

hänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit Auflieger) mit 

einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t), 

KRAD prozentualer Anteil des Motorrad-Verkehrs 

 

Der längenbezogene Schallleistungspegel LWA’ einer Straße wird nach den RLS-19 

aus der Verkehrsstärke M, den Lkw-Anteilen der Fahrzeuggruppen Lkw1 (p1) und 

Lkw2 (p2), dem Motorradanteil sowie Zu- und Abschlägen für unterschiedliche 

Höchstgeschwindigkeiten der einzelnen Fahrzeuggruppen, Straßenoberflächen und 

Längsneigung der Straße berechnet. Zugunsten der Lärmbetroffenen werden Motor-

räder emissionsmäßig wie Lkw2 und mit einem Fahrverhalten wie Pkw eingestuft. 

Hinzu kommen gegebenenfalls Zuschläge für Mehrfachreflexionen und für die Stör-

wirkung von lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplätzen. Der 

Lkw-Anteil sowie die prozentuale Aufteilung des Verkehrs auf den Tag- und den 

Nachtzeitraum wird – sofern keine genaueren Zählergebnisse vorliegen – gemäß die-

sen Richtlinien aus Erfahrungswerten in Abhängigkeit von der Straßengattung festge-

legt. 

Steigungszuschläge werden ab 2 % berücksichtigt und automatisch im Berechnungs-

programm ermittelt und vergeben. 

Die sich aus den Verkehrsmengen ergebenden Emissionspegel können dem 

Anhang B entnommen werden. 
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4 Schallimmissionen 

4.1 Durchführung der Berechnungen 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstützung nach dem 

Berechnungsverfahren der TA Lärm für die Gewerbegeräusche mit dem Programm 

Cadna/A (Version 2021 MR 1). 

Flächenbezogene Schallleistungspegel zur Berechnung der Vorbelastung sowie die 

tatsächliche Abbildung der Gewerbelärmquellen werden unter der Anwendung der 

DIN ISO 9613-2 [6] berücksichtigt. 

Über das Untersuchungsgebiet wird ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. 

Die Koordinaten aller schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensional in 

die EDV-Anlage eingegeben. 

Das sind im vorliegenden Fall: 

- Punkt-, Linien-, und Flächenquellen, 

- vertikale Flächenquellen, 

- Straßen und Parkplätze, 

- Höhenlinien. 

- Bestehende Gebäude werden einerseits als Abschirmkanten berücksichtigt, 

zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Refle-

xionsverlust 0,5 dB). 

 

Das eingesetzte Programm unterteilt die Schallquellen in Teilstücke bzw. Flächen, 

deren Ausdehnungen klein gegenüber den Abständen von den Immissionsorten sind 

und die daher als Punktschallquellen behandelt werden können. 

Bei der Ausbreitungsberechnung werden die Pegelminderungen durch 

- Abstandsvergrößerungen und Luftabsorption, 

- Boden- und Meteorologiedämpfung und  

- Abschirmung 

erfasst. 

Die Pegelzunahme durch Reflexionen an den eingegebenen Gebäuden wird bis ein-

schließlich der dritten Reflexion berücksichtigt. Dies betrifft auch die Berechnungen 

nach den RLS-19.  

Die innerhalb des Plangebietes resultierenden Beurteilungspegel werden getrennt für 

die Tag- und Nachtzeit an den maximal möglichen Gebäudekubaturen berechnet. Die 

Darstellung der berechneten Beurteilungspegel erfolgt in Form von farbigen Gebäu-

delärmkarten und an ausgewählten Immissionsorten.  

An den Immissionsorten außerhalb des Baugebietes erfolgt die Berechnung an den 

ungünstigsten Fassadenabschnitten und Stockwerken. 

Die in das Berechnungsmodell eingegebenen Daten sind im Anhang B auszugsweise 

aufgelistet und in der Abbildung auf Seite 2 im Anhang A grafisch dargestellt. 
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4.2 Berechnungsergebnisse 

4.2.1 Gewerbegeräuschsituation ohne Vorbelastung 

In den folgenden Abbildungen ist die Gewerbegeräuschsituation durch die Übungs-

situation der Feuerwehr und die Gewerbenutzung des Wohn- und Geschäftshauses 

ohne Vorbelastung innerhalb des Bebauungsplanumgriffs dargestellt: 

 

Abbildung 2.  Gebäudelärmkarte– Gewerbelärmsituation „Übung“ tags  

(ungünstigstes Geschoss). 
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Abbildung 3.  Gebäudelärmkarte – Gewerbelärmsituation „Übung“ lauteste Nachtstunde 

(ungünstigstes Geschoss). 

 

Am geplanten Wohn- und Geschäftshaus ergeben sich durch die Gewerbegeräusche 

innerhalb des Bebauungsplanumgriffs Beurteilungspegel von bis zu 57 dB(A) tags 

und 42 dB(A) nachts. Am Anbau für Sozialräume der Feuerwehr Neuhaus ergeben 

sich tagsüber maximal 49 dB(A), eine Nachtnutzung mit erhöhter Schutzwürdigkeit ist 

vorgesehen. 
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In folgender Abbildung wird der Einsatzfall während der Nachtzeit separat dargestellt: 

 

Abbildung 4.  Gebäudelärmkarte – Gewerbelärmsituation „Einsatz“ lauteste Nachtstunde. 

 

Durch den Einsatzfall der Feuerwehr ergeben sich am Wohn- und Geschäftsgebäude 

bis zu 51 dB(A) während der lautesten Nachtstunde. 

Außerhalb des Bebauungsplanumgriffs ergeben sich durch die Gewerbegeräusche 

innerhalb des Bebauungsplanumgriffs im Folgenden zusammengefasste Beurtei-

lungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten: 

Tabelle 7.  Beurteilungspegel der Gewerbegeräusche ausgehend vom Bebauungsplan Nr. 77 

ohne Berücksichtigung einer Vorbelastung in dB(A), ganzzahlig gerundet. 

Immissionsort Beurteilungspegel „FFW Übung“ 

in dB(A) 

Beurteilungspegel „FFW 

Einsatz“ in dB(A) 

Tag Nacht Nacht 

IO1 41 31 33 

IO 2 47 33 41 

IO 3 53 35 47 

IO 4 46 41 44 

IO 5 47 39 42 

IO 6 46 38 39 
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4.2.2 Verkehrslärmimmissionen 

In den folgenden Abbildungen sind die Verkehrslärmimmissionen im geplanten 

Bebauungsplangebiet für die Verkehrslärmprognose 2035 (Samstagsverkehr) darge-

stellt. Berücksichtigt wurden die in Kapitel 3.3 genannten Verkehrswege. 

 

Abbildung 5.  Beurteilungspegel Verkehrslärm (Prognose 2035), ungünstigste Etage, tags. 

 

 

Abbildung 6.  Beurteilungspegel Verkehrslärm (Prognose 2035), ungünstigste Etage, nachts. 

 

Während der Tagzeit ergeben sich am Wohn- und Geschäftshaus an der Südwest-

fassade Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von bis zu 68 dB(A), an den Stirnfas-

saden bis zu 64 dB(A) und an der abgewandten Nordostfassade 50 dB(A). 

Während der Nachtzeit ergeben sich um ca. 10 dB geringere Beurteilungspegel. 
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5 Beurteilung 

5.1 Gewerbegeräusche 

In folgender Tabelle werden die Gewerbegeräusche innerhalb des Bebauungsplans 

und an den maßgeblichen Immissionsorten für die bestehende Vorbelastung und die 

durch den künftigen Bebauungsplan entstehende Zusatzbelastung dargestellt: 

Tabelle 8.  Beurteilungspegel Gewerbelärmsituation, Neuhauser Straße Schliersee-Neuhaus 

in dB(A), ganzzahlig gerundet. 

Immissionsort Bestehende  

Vorbelastung 

Zusatzbelastung  

„Übung“ 

Gesamt 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

IO1 58 43 41 31 58 43 

IO 2 60 45 47 33 60 45 

IO 3 58 43 53 35 59 44 

IO 4 57 42 46 41 57 44 

IO 5 57 42 47 39 57 43 

IO 6 50 35 46 38 51 39 

FFW Sozial 57 42 49 - 58 42 

Geschäftshaus BPL 77 Ost 57 43 57 37 60 44 

Geschäftshaus BPL 77 Süd 58 43 55 41 59 44 

Geschäftshaus BPL 77 West 55 40 46 43 56 53 

 

Ausgehend von der durch die bestehenden Genehmigungsbescheide abgeschätzten 

Vorbelastung der bestehenden Betriebe und der Zusatzbelastung durch den geplan-

ten Bebauungsplan Nr. 77 ergeben sich an den zum Wohnen vorgesehenen Fassa-

den und Stockwerken keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die in Kapitel 3.2 genannten Abläufe und Verkehre 

nicht erhöht werden. 

An den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft werden ebenfalls im 

Regelbetrieb der Feuerwehr inkl. Vorbelastung die IRW nach TA Lärm für Misch-

gebiete durchwegs eingehalten. Eine Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte wird 

nur an IO 2 verursacht, dies jedoch bereits durch die Vorbelastung. 

Durch den Einsatzbetrieb ergeben sich Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 

während der Nachtzeit sowohl an dem Wohn- und Geschäftshaus innerhalb des 

Bebauungsplans in einer Höhe von bis zu 6 dB als auch an IO 3 (gegenüber der Aus-

fahrt vom Feuerwehrhaus) in einer Höhe von bis zu 2 dB. Maßgeblich verursacht 

werden die hohen Lärmimmissionen durch das rückwärts einrangieren der Feuer-

wehrautos zurück in die Garage. 

Die Fahrbewegungen eines Feuerwehrautos sind im Einsatzfall unvermeidbar. Durch 

die straßennahe Lage des Gerätehauses sind organisatorisch Maßnahmen getroffen 

worden. Um ggf. eine Verbesserung der Situation zu erzielen werden Schallschutz-

maßnahmen in Kapitel 6 beschrieben. 
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5.2 Maximalpegelbetrachtung (ohne Martinshorn) 

Durch den Übungsbetrieb der Feuerwehr und dem Geschäftshaus werden durch die 

in Kapitel 3.2.7 genannten maximal auftretenden Pegelspitzen die Immissionsricht-

werte für kurzzeitige Geräuschspitzen an den Immissionsorten IO 1 bis IO 6 einge-

halten. Am Wohn- und Geschäftshaus innerhalb des Bebauungsplans treten auf-

grund der Nähe zu den Stellplätzen Überschreitungen von 2 bis 10 dB auf (je nach 

Nähe des Stellplatzes zur Fassade). 

Im (unvermeidbaren und nicht planbaren) Einsatzfall ergeben sich Überschreitungen 

der IRW der TA Lärm für kurzzeitige Geräuschspitzen von bis zu 3 dB an IO 3 und 

bis zu 6 dB an der Südostfassade des Geschäftshauses. 

 

5.3 Verkehrslärmimmissionen 

Für die Beurteilung von Verkehrsgeräuschen werden die Orientierungswerte (ORW) 

der DIN 18005 und hilfsweise die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV her-

angezogen. Die ORW für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts wer-

den an der Südwest- und den Stirnfassaden um bis zu 8 dB überschritten. Die IGW 

der 16. BImSchV werden ebenfalls noch um bis zu 4 dB überschritten. 

An der Nordostfassade und am Anbau des Feuerwehrgerätehauses werden die 

ORW eingehalten. 

Schallschutzmaßnahmen (siehe Kapitel 6) sind notwendig. 
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6 Schallschutzmaßnahmen 

6.1 Abschirmeinrichtungen 

Gewerbelärm: 

Am Wohn- und Geschäftshaus ergeben sich für den Einsatzfall der Feuerwehr Über-

schreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Um diese ggf. besser Abschir-

men zu können wäre zu diskutieren, ob das straßennahe Feuerwehrhaus nicht um 

90 Grad gedreht angeordnet werden könnte um die Tore in Richtung Südost auszu-

richten. Somit wäre die geplante Bebauung im Nordwesten durch das Garagen-

gebäude geschützt. Höhere Immissionen würden sich dadurch an den Immissionsor-

ten IO 4 und IO 5 ergeben. Da diese jedoch weiter entfernt liegen, wäre die Gesamt-

situation günstiger. 

 

Verkehrslärm: 

Ausreichend wirksame Abschirmeinrichtungen, die die Schallpegel im erforderlichen 

Maß vermindern könnten, sind wegen der Immissionsorte im 1. OG und DG des 

Wohn- und Geschäftshauses nicht zielführend. 

 

6.2 Abstandsvergrößerung 

Für die gewerbliche Nutzung des Wohn- und Geschäftshauses ergeben sich bei 

nächtlicher Nutzung der Stellplätze Überschreitungen für kurzzeitige Geräusch-

spitzen. In der Parkplatzlärmstudie wird ein Mindestabstand von 15 m (Mischgebiet) 

vom genutzten Stellplatz bis zum zu schützenden Raum angegeben (bei freier 

Schallausbreitung). Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden. 

 

6.3 Grundrissgestaltung 

Eine schalltechnisch günstige Wohnungsgrundrissgestaltung ist eine geeignete 

Schallschutzmaßnahme. Hierbei werden schutzbedürftige Aufenthaltsräume so ange-

ordnet, dass die Belüftung über ein Fenster an einer Fassade ohne bzw. nur mit 

geringer Überschreitung der Orientierungswerte möglich ist. Insbesondere Schlaf- 

und Kinderzimmer sollten an Fassaden liegen, an denen in der Nachtzeit ein Beurtei-

lungspegel von Lr = 50 dB(A) nicht überschritten wird. Zusätzliche Fenster eines Rau-

mes sind dann auch in Fassaden mit höheren Verkehrslärmüberschreitungen mög-

lich.  

Eine sinnvolle Grundrissgestaltung ist allerdings auch im Rahmen der Wirtschaftlich-

keit und des Wohnkomforts (nutzbarer Raum, Ausrichtung etc.) zu berücksichtigen. 
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6.4 (Teil)verglaste Vorbauten 

Für die zur Belüftung notwendigen Fenster von Aufenthaltsräumen, die nicht durch 

die in Abschnitt 6.3 genannte Maßnahme ausreichend geschützt werden, können 

(teil)verglaste Vorbauten vorgesehen werden. Besonders für Fenster, deren Fenster-

fläche senkrecht zur Schallquelle angeordnet ist, ist diese Maßnahme sehr wirkungs-

voll, da dort eine Belüftungsmöglichkeit des verglasten Vorbaus von einer leisen 

Seite möglich ist. 

Nach unseren Erfahrungen können die Beurteilungspegel vor den Wohnraumfenstern 

durch einen verglasten Vorbau um bis zu 15 dB reduziert werden, bei günstiger 

Anordnung der Belüftung auch noch mehr. Durch eine schallabsorbierende Verklei-

dung der Deckenuntersichten der verglasten Vorbauten kann die Pegelminderung 

nochmals um 5 dB verbessert werden. Dies entspricht dem Stand der Technik und 

sollte bei sehr hohen Geräuschimmissionen zumindest dann berücksichtigt werden, 

wenn die Lüftungsöffnungen des Vorbaus nicht an leisen Seiten des Vorbaus liegen 

können. 

Im geschlossenen Zustand wirken verglaste Vorbauten in Verbindung mit den darin 

befindlichen Fenstern des Aufenthaltsraumes wie Schallschutzfenster mindestens 

der Schallschutzklasse 3. 

Eine Einfachverglasung ist aus schalltechnischer Sicht für die Vorbauten ausrei-

chend. Bauphysikalische Besonderheiten sind bei der Ausführung zu beachten. 

 

6.5 Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen 

Bei einer an bestehende Verkehrswege heranrückenden Wohnbebauung lassen sich 

oft die schalltechnischen Orientierungswerte bzw. Grenzwerte außerhalb der 

Gebäude nicht einhalten. Für die betroffenen Bauvorhaben ist es in diesem Zusam-

menhang erforderlich, innerhalb der Wohnungen durch eine ausreichende Schall-

dämmung und Dimensionierung der Außenbauteile eine hohe Aufenthalts- bzw. 

Wohnqualität zu gewährleisten. 

Mit dem Bayerischen Ministerialblatt BayMBI.2021 Nr. 235 vom 31. März 2021 des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen Bau und Verkehr sind die BayTB 2021, 

Ausgabe April 2021 baurechtlich eingeführt worden [10]. Unter A5 der BayTB ist die 

DIN 4109 in der Fassung Januar 2018 für Anforderungen an Planung, Bemessung 

und Ausführung gemäß Art. 81a, Abs. 2 BayBO genannt. Unter Anlage A 5.2/1, Ab-

satz 5 wird der Nachweis ausreichender Luftschalldämmung von Außenbauteilen er-

forderlich, wenn der maßgebliche Außenlärmpegel nach der DIN 4109-2:2018-1 [11] 

auch nach Maßnahmen zur Lärmminderung gleich oder höher ist als 

61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, 

 Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen sowie bei  

  Bettenräumen in Krankenhäusern und Sanatorien, 

66 dB(A) bei Büroräumen und ähnlichen Räumen. 

 

Unter Berücksichtigung der Berechnungsergebnisse aus Kapitel 4.2.2 lässt sich 

ableiten, dass für vereinzelte Fassaden des Bauvorhabens erhöhte Anforderungen 

an die Schalldämmung der Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume resul-

tieren. 
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In diesem Zusammenhang ist für die betroffenen Bauvorhaben innerhalb des Bebau-

ungsplangebietes ein Schallschutznachweis gegen Außenlärm nach der DIN 4109 

erforderlich. 

In folgender Abbildung sind die maßgeblichen Außenlärmpegel nach der baurechtlich 

eingeführten Fassung der DIN 4109-2:2018 dargestellt: 

 

Abbildung 7.  Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018. 

 

Im vorliegenden Fall ist der Nachweis ausreichender Schalldämmung für das 

gesamte Gebäude zu führen. 

 

6.6 Lüftungseinrichtungen 

Sofern durch eine günstige Grundrissgestaltung gemäß Kapitel 6.3 oder durch einen 

verglasten Vorbau (Wintergartenkonstruktion) gemäß Kapitel 6.4 bei Schlafräumen 

nicht vor wenigstens einem Fenster des Schlafraumes die erforderlichen Beurtei-

lungspegel eingehalten werden, ist für den Schlafraum eine fensterunabhängige Lüf-

tungseinrichtung vorzuziehen. 

Bei der Auswahl der Lüftungseinrichtung ist darauf zu achten, dass eine ausrei-

chende Luftwechselrate gewährleistet wird. Sofern motorisch betriebene Lüfter ver-

wendet werden, sollten durch die Lüftergeräusche keine höheren Innenschallpegel im 

Raum als maximal 25 dB(A) erzeugt werden. Die Gesamtschalldämmung der Gebäu-

deaußenhaut darf durch die Lüftungseinrichtungen nicht wesentlich vermindert wer-

den. 

Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Stoßlüf-

tung verwendet werden. 

  



   

 M165245/01       Version 1        OTO/MARR  

 01. Oktober 2021 Seite 31 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 S

:\
M

\P
ro

j\
1
6

5
\M

1
6
5

2
4
5

\M
1
6
5

2
4

5
_

0
1

_
B

e
r_

1
D

.D
O

C
X

:0
1
. 

1
0
. 
2

0
2

1
 

6.7 Organisatorische Maßnahmen 

Den genannten Festsetzungen liegt die Annahme zu Grunde, dass die in Kapitel 3 

beschriebenen Emissionen in der Praxis nicht maßgeblich abweichen. Die bereits 

getroffenen Einschränkungen betreffen: 

• keine Anlieferungen in der Nachtzeit 

• reine Übungsdauer der FFW maximal 120 Minuten, nicht in der Nachtzeit 

• Verkehrslenkende Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum, die ein sicheres 

Ausfahren der Einsatzfahrzeuge ohne Martinshorn ermöglichen 

• keine akustisch im Freien wahrnehmbare Signalisierungen im Einsatzfall 

• Einhaltung der Vorgaben für stationäre Anlagen (RLT) 
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7 Vorschläge für die Festsetzungen im Bebauungsplan 

Im Folgenden werden Vorschläge für schalltechnische Festsetzungen in einem 

Bebauungsplan getroffen, die aus fachgutachterlicher Sicht geeignet sind, gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren. Sie bedürfen seitens der aufstellenden 

Behörde noch einer Überprüfung auf andere städtebauliche und baurechtliche 

Belange hin. 

 

7.1 Festsetzungen im Planteil 

Die Fassaden, an denen im Bebauungsplangebiet der Beurteilungspegel der Ver-

kehrsgeräusche Lr,Nacht > 50 dB(A) übertroffen wird, sind mit einem (frei zu wählen-

den) Planzeichen „grün“ zu kennzeichnen: 

Planzeichen "grün" Lr,Verkehr,N > 50 dB(A) 

 

 

Abbildung 8.  Fassadenkennzeichnung für die Vorschläge für Festsetzungen zum 

Bebauungsplan. 
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7.2 Textliche Festsetzungen 

Für die textlichen Festsetzungen schlagen wir folgende Formulierungen vor: 

(1) Für alle mit Planzeichen „grün“ gekennzeichneten Wohn- und Aufenthalts-

räume ist der Nachweis der ausreichenden Schalldämmung der Außenbau-

teile gegen Außenlärm nach der DIN 4109-1:2018 zu führen. 

 

(2) Bei Schlafräumen, bei denen nachts vor dem Fenster Beurteilungspegel von 

mehr als 50 dB(A) (Kennzeichnung „grün“) erreicht werden, ist ein permanen-

ter Luftaustausch bei geschlossenen Fenstern durch schallgedämmte mecha-

nische Lüftungseinrichtungen sicherzustellen. Die erforderliche resultierende 

Mindestschalldämmung nach (1) darf dadurch in Lüftungsstellung nicht unter-

schritten werden. Alternativ können bauliche Maßnahmen mit vergleichbarer 

Wirkung eingesetzt werden (z. B. besondere Fensterkonstruktionen, verglaste 

Loggien etc.), mit denen sichergestellt wird, dass ein mittlerer Innenraum-

pegel von 25 dB(A) auch bei teilgeöffneten Fenstern nicht überschritten wird.  

Von der o. g. Anforderung kann im Bereich der Kennzeichnung „grün“ abge-

wichen werden, wenn der Aufenthaltsraum über ein Fenster an einer nicht 

gekennzeichneten Fassade ausreichend belüftet werden kann. 

 

(3) Im MI2 ist bei einer gewerblichen Nutzung der Stellplätze während der Nacht-

zeit vom genutzten Stellplatz zum nächstgelegenen öffenbaren Fenster eines 

Schlaf- oder Kinderzimmers ein Mindestabstand von 15 m einzuhalten. 
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8 Grundlagen 

Gesetze, Richtlinien und Verordnungen: 

[1] Bebauungsplan Nr. 77 „Neuhauser Straße - Feuerwehr“ Markt Schliersee 

(Neuhaus)" mit integrierter Grünordnung, Zeichnerischer Teil, Vorentwurf mit 

Stand 20.06.2021, Krogoll Architekten Stadtplaner. 

[2] Bundes-Immissionsschutzgesetz – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 

ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901) 

[3] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (16. BImSchV) Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I Nr. 27 vom 20.06.1990 S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

[4] Zweite Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 

16. BImSchV), vom 4. November 2020. 

[5] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 

26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvor-

schrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

[6] DIN ISO 9613-2: Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. Entwurf September 1997. 

[7] DIN 18005: Schallschutz im Städtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 

Planung. Juli 2002. 

[8] Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1: Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung. Mai 1987. 

[9] VDI-Richtlinie 2719: Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-

gen. August 1987. 

[10] Einführung technischer Baubestimmungen. Bekanntmachung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 26. Februar 2021, 

Az. 28-4130-3-6. 

[11] DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen. 2018-01. 

[12] DIN 4109-2: Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der 

Erfüllung der Anforderungen. 2018-01 

[13] Lärmschutz in der Bauleitplanung; Schreiben des Bayerischen Staatsministeri-

ums des Inneren, für Bau und Verkehr vom 25.07.2014 an die Regierungen mit 

Nebenabdrucken für die unteren Bauaufsichts- und Immissionsschutzbehörden. 

[14] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-19: Ausgabe 2019. Richtlinien 

zum Ersatz der RLS90 mit der Verabschiedung der Änderung der 

16. BImSchV. 
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[15] Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und 

Tiefgaragen; Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auf-

lage, Augsburg 2007 

 

Bebauungspläne, Genehmigungsbescheide 

[16] Genehmigungsbescheid Neuhauser Straße 45, Flur-Nrn. 1399/12 und 1401, 

Aktenzeichen 51/602-3-2020-1713-B 

[17] Genehmigungsbescheid Neuhauser Straße 44, Flur-Nr. 1405/8, Aktenzeichen 

51/602-3-2018-1438-B 

[18] Genehmigungsbescheid Neuhauser Straße 36, Flur-Nr. 1406/22, Aktenzeichen 

V/5170-4/2 ga/gr – 3287/91 

 

Grundlagen zur Emissionsberechnung 

[19] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Last-

kraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spe-

ditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbe-

sondere von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geo-

logie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005. 

[20] Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und Entladung von Lkw, 

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Merkblätter Nr. 25, 2000. 

[21] Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 86 (Nahversorger Neuhaus) 

Stand 11. September 2020, Bearbeitung: Planungsgesellschaft Stadt-Land-

Verkehr GmbH. 

[22] DIN 45687: Akustik –Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräusch-

immission im Freien – Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. 
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EDV-Eingabedaten (auszugsweise) 
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Projekt (M165245_01_Ber_1D.cna) 
 

Projektname: Bebauungsplan Nr. 77 „Neuhauser Straße - Feuerwehr“  
Auftraggeber: Markt Schliersee   
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) T. Otto 
Zeitpunkt der Berechnung: 09-2021 
Cadna/A: Version 2021 MR 1 (32 Bit) 

 

Berechnungsprotokoll 

 

  

Berechnungskonfiguration 

Parameter Wert 

Allgemein  

Land (benutzerdefiniert) 

Max. Fehler (dB) 0.00 

Max. Suchradius (m) 3000.00 

Mindestabst. Qu-Imm 0.00 

Aufteilung  

Rasterfaktor 0.50 

Max. Abschnittslänge (m) 1000.00 

Min. Abschnittslänge (m) 1.00 

Min. Abschnittslänge (%) 0.00 

Proj. Linienquellen An 

Proj. Flächenquellen An 

Bezugszeit Verkehr:  

Bezugszeit Tag (min) 960.00 

Bezugszeit Nacht (min) 480.00 

Bezugszeit Gewerbe:  

Bezugszeit Tag (min) 780.00 

Bezugszeit Ruhezeit (min) 180.00 

Bezugszeit Nacht (min) 60.00 

Zuschlag Tag (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00 

Zuschlag Nacht (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit nur für Kurgebiet 

 reines Wohngebiet 

 allg. Wohngebiet 

DGM  

Standardhöhe (m) 0.00 

Geländemodell Triangulation 

Reflexion  

max. Reflexionsordnung 3 

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00 

Reflektor-Suchradius um Imm 100.00 

Max. Abstand Quelle - Immpkt 3000.00 3000.00 

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 0.55 0.55 

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung mehrere Obj 

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An 

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm 

 Dz mit Begrenzung (20/25) 

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0 

Temperatur (°C) 10 

rel. Feuchte (%) 70 

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0 

SCC_C0 2.0 2.0 

Straße (RLS-19)  
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